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Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1 
Neufeststellung des Haushaltsplans

Der dem Haushaltsgesetz 2014/2015 vom 18. Dezember 2013 
(GVBl. S. 902) als Anlage beigefügte Haushaltsplan von Berlin für 
die Jahre 2014 und 2015 wird nach Maßgabe des diesem Gesetz bei-
gefügten Nachtragshaushaltsplans für 2015 in Einnahmen und Aus-
gaben auf 24 157 819 800 Euro mit Verpflichtungsermächtigungen 
von 5 333 497 900 Euro festgestellt, und zwar
1. in den Einzelplänen 01 bis 29 auf Einnahmen und Ausgaben von 

16 499 503 200 Euro mit Verpflichtungsermächtigungen von 
5 255 628 900 Euro sowie

2. unverändert in den Einzelplänen 31 bis 45 (Bezirkshaushalts-
pläne).

§ 2 
Regelungen im Zusammenhang mit dem 

Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt
(1) Die Senatsverwaltung für Finanzen wird ermächtigt, im Rah-

men der Kreditermächtigungen nach § 2 des Haushaltsgesetzes 
2014/2015 die im Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden 
Stadt nicht zur Deckung des Finanzbedarfs notwendigen Mittel an 
Stelle sonstiger Kreditaufnahmen als inneres Darlehen in Anspruch 
zu nehmen.

(2) Die Senatsverwaltung für Finanzen wird ermächtigt, im Zuge 
der Jahresabschlussarbeiten eine höhere Zuführung an das Sonder-
vermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt zu leisten, wenn der 
tatsächliche Finanzierungsüberschuss den im Nachtragshaushalt 
2015 geplanten Finanzierungsüberschuss übersteigt. Diese höheren 
Ausgaben sind keine Mehrausgaben im Sinne des § 37 der Landes-
haushaltsordnung.

(3) Für Investitionen des Sondervermögens Infrastruktur der 
Wachsenden Stadt gelten die Bestimmungen der Landeshaushalts-
ordnung mit der Maßgabe, dass die gegebenen Möglichkeiten der 
Verfahrensbeschleunigung zu nutzen sind. Dies gilt nicht für § 24 
Absatz 5 der Landeshaushaltsordnung.

§ 3 
Änderung des Haushaltsgesetzes 2014/2015

Dem § 3 Absatz 9 des Haushaltsgesetzes 2014/2015 wird folgen-
der Satz angefügt: 
„Für einen Betrag von bis zu 600 000 000 Euro wird die für Stadt-
entwicklung zuständige Senatsverwaltung im Einvernehmen mit der 
Senatsverwaltung für Finanzen im Rahmen der 6 000 000 000 Euro 
ermächtigt, einen Kreditauftrag gemäß § 778 des Bürgerlichen Ge-
setzbuches an die Investitionsbank Berlin zur Finanzierung der 
Übernahme des Stromnetzes durch eine landeseigene Gesellschaft 
zu erteilen.“

§ 4 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2014 in Kraft.

Berlin, den 29. April 2015

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin
Ralf  W i e l a n d

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister
Michael  M ü l l e r

Gesetz
über die Feststellung eines Nachtrags zum 

Haushaltsplan von Berlin für das Haushaltsjahr 2015 
(Nachtragshaushaltsgesetz 2015 – NHG 15)

Vom 29. April 2015
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Auf Grund des § 556d Absatz 2 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetz-
buches in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 
(BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), das zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 21. April 2015 (BGBl. I S. 610) geändert worden ist, 
verordnet der Senat:

§ 1 
Gebietsbestimmung 

Berlin ist eine Gemeinde im Sinne des § 556d Absatz 2 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs mit einem angespannten Wohnungsmarkt, in 
der die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Mietwohnun-
gen zu angemessenen Bedingungen besonders gefährdet ist. 

§ 2 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Juni 2015 in Kraft. Mit Ablauf des 
31. Mai 2020 tritt diese Verordnung außer Kraft. 

Berlin, den 28. April 2015

Der Senat von Berlin

Michael M ü l l e r
Regierender Bürgermeister

Andreas G e i s e l
Senator für Stadtentwicklung 

und Umwelt

Verordnung
zur zulässigen Miethöhe bei Mietbeginn gemäß § 556d Absatz 2 BGB 

(Mietenbegrenzungsverordnung)
Vom 28. April 2015
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Auf Grund des § 10 Absatz 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
vom 23. September 2004 (BGBI. I S. 2414), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBI. I S. 1548), in Ver-
bindung mit § 6 Absatz 5 und mit § 11 Absatz 1 des Gesetzes zur 
Ausführung des Baugesetzbuchs vom 7. November 1999 (GVBI. 
S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005 
(GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1
Der Bebauungsplan 4-54 für die Grundstücke Bundesallee 204 – 

206/Nachodstraße 14 vom 28. Februar 2014 mit den Deckblättern 
vom 30. Mai 2014 und vom 8. Dezember 2014 im Bezirk Charlot-
tenburg-Wilmersdorf, Ortsteil Wilmersdorf wird festgesetzt. Er er-
setzt den durch Verordnung über die Festsetzung des Bebauungs-
plans IX-191a im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf, Ortsteil 
Wilmersdorf vom 30. Mai 2006 festgesetzten Bebauungsplan 
IX-191a. Mit dieser Verordnung treten für den Geltungsbereich des 
Bebauungsplans 4-54 die Festsetzungen des durch Verordnung vom 
24. Mai 2005 (GVBl. S. 349) festgesetzten Landschaftsplans IX-L 5 
außer Kraft.

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Char-

lottenburg-Wilmersdorf von Berlin, Abteilung Stadtentwicklung 
und Ordnungsangelegenheiten, Stadtentwicklungsamt, Fachbereich 
Vermessung, beglaubigte Abzeichnungen des Bebauungsplans kön-
nen beim Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin, Ab-
teilung Stadtentwicklung und Ordnungsangelegenheiten, Stadtent-
wicklungsamt, Fachbereich Stadtplanung sowie im Fachbereich 
Bauaufsicht, während der Dienststunden kostenfrei eingesehen wer-
den.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit et-
waiger Entschädigungsansprüche ( § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 
des Baugesetzbuchs) und 

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 44 Absatz 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las-

sen will, muss 
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 und Absatz 2a 
Nummer 3 und 4 des Baugesetzbuchs bezeichnet sind, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Baugesetz-
buchs beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhält-
nis des vorhabenbezogenen Bebauungsplans und des Flächen-
nutzungsplans,

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

in den Fällen der Nummern 1 bis 3 innerhalb eines Jahres, in den 
Fällen der Nummer 4 innerhalb von zwei Jahren seit der Verkün-
dung dieser Verordnung gegenüber dem Bezirksamt Charlotten-
burg-Wilmersdorf von Berlin schriftlich geltend machen. Der Sach-
verhalt, der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. Nach 
Ablauf der in Satz 1 genannten Fristen werden die in Nummer 1 bis 
4 genannten Mängel gemäß § 215 Absatz 1 des Baugesetzbuchs und 
gemäß § 32 Absatz 2 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetz-
buchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind. 

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 5. Mai 2015

Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin

Carsten E n g e l m a n n 
Stellv. Bezirksbürgermeister

Marc S c h u l t e
Bezirksstadtrat

Verordnung 
über die Festsetzung des Bebauungsplans 4-54 

im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf, Ortsteil Wilmersdorf
Vom 5. Mai 2015
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